
 
 

Heizkostenverteiler müssen zukünftig fernablesbar sein 

 

 

Seit dem 01. Januar 2022 müssen Messgeräte zur Erfassung von Heizkosten 

und Warmwasser fernablesbar sein, sofern sie ab diesem Jahr erneuert 

werden. 

 

Nur dann, wenn einzelne Messgeräte ab jetzt vorzeitig ausgetauscht werden 

müssen, gilt diese Verpflichtung noch nicht. 

 

Bereits installierte Geräte müssen dagegen erst ab dem 01. Januar 2026 über 

die Möglichkeit der Fernablesung verfügen. 


